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EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 

  

  
 

BRÜSSEL, 13/03/2024   

GESAMTHAUSHALTSPLAN – HAUSHALTSJAHR 2024 
EINZELPLAN III – KOMMISSION TITEL: 06, 13 

MITTELÜBERTRAGUNG Nr. DEC 04/2024 

  

HERKUNFT DER MITTEL 

KAPITEL – 06 06 Programm „EU4Health“ 

ARTIKEL – 06 06 01 Programm „EU4Health“ 
 

Zahlungen 
 

-67 000 000,00 

  

BESTIMMUNG DER MITTEL 

KAPITEL – 13 04 Militärische Mobilität 

ARTIKEL – 13 04 01 Militärische Mobilität 
 

Zahlungen 
 

67 000 000,00 
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I. ENTNAHME 

I.1 

a) Bezeichnung der Haushaltslinie 

06 06 01 – Programm „EU4Health“ 

b) Zahlenangaben (Stand: 5.3.2024) 

Zahlungen 
1 Mittel des Haushaltsjahres (ursprünglicher Ansatz + BH) 

 

652 000 000,00 

2 Mittelübertragungen 
 

0,00 

3 Endgültige Mittel des Haushaltsjahres (1+2) 
 

652 000 000,00 

4 Bereits in Anspruch genommene Mittel 
 

15 521 128,30 

5 Verfügbare Mittel (3-4) 
 

636 478 871,70 

6 Beantragte Entnahme 
 

67 000 000,00 

7 Gesamtmittel bis Ende des Haushaltsjahres (5-6) 
 

569 478 871,70 

8 Anteil der Entnahme an den Mitteln des Haushaltsjahres (6/1) 
 

10,28 % 

9 Anteil der kumulierten Entnahmen im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 
Buchstabe b HO an den endgültigen Mitteln des Haushaltsjahres 

 

k/A 
  

  

c) Einnahmen aus Einziehungen (aus dem Vorjahr übertragene Mittel) 

Zahlungen 
1 Verfügbare Mittel am Jahresanfang 

 

67 020,57 

2 Verfügbare Mittel am 5.3.2024 
 

0,00 

3 Ausführungsrate [(1-2)/1] 
 

100,00 % 

  

d) Begründung 

Auf dem Weg der Mischfinanzierung im Rahmen des Finanzprodukts zur thematischen Innovation, das die Europäische 
Investitionsbank im Rahmen des Fonds „InvestEU“ umsetzt, trug die Kommission einen Betrag in Höhe von 
100 Mio. EUR aus dem Jahresarbeitsprogramm 2023 von „EU4Health“ zum Finanzprodukt des Politikbereichs 
„Forschung, Innovation und Digitalisierung“ bei.  
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 war für diese Maßnahme die Zahlung eines Betrags in 
Höhe von 95 Mio. EUR in den gemeinsamen Dotierungsfonds im Jahr 2024 vorgesehen und wurde entsprechend in den 
Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Diese Zahlung konnte jedoch vorgezogen werden und wurde am Ende des 
Jahres 2023 ausgeführt. 
 
Daher kann der benötigte Betrag für die Aufstockung der Komponente „Militärische Mobilität“ des Programms „CEF – 
Verkehr“ in Höhe von 67 Mio. EUR aus den für das Programm „EU4Health“ im Jahr 2024 vorgesehenen Mitteln für 
Zahlungen ohne Auswirkungen auf dessen Ausführung bereitgestellt werden. Der Bedarf für „EU4Health“ bis Ende des 
Haushaltsjahres wird im Rahmen des globalen Mittelübertragungsverfahrens im September neu bewertet. 
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II. AUFSTOCKUNG 

II.1 

a) Bezeichnung der Haushaltslinie 

13 04 01 – Militärische Mobilität 

b) Zahlenangaben (Stand: 5.3.2024) 

Zahlungen 
1 Mittel des Haushaltsjahres (ursprünglicher Ansatz + BH) 

 

260 000 000,00 

2 Mittelübertragungen 
 

0,00 

3 Endgültige Mittel des Haushaltsjahres (1+2) 
 

260 000 000,00 

4 Bereits in Anspruch genommene Mittel 
 

528 092,81 

5 Verfügbare Mittel (3-4) 
 

259 471 907,19 

6 Beantragte Aufstockung 
 

67 000 000,00 

7 Gesamtmittel bis Ende des Haushaltsjahres (5+6) 
 

326 471 907,19 

8 Anteil der Aufstockung an den Mitteln des Haushaltsjahres (6/1) 
 

25,77 % 

9 Anteil der kumulierten Aufstockungen im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 
Buchstabe b HO an den endgültigen Mitteln des Haushaltsjahres 

 

k/A 
  

  

c) Einnahmen aus Einziehungen (aus dem Vorjahr übertragene Mittel) 

Zahlungen 
1 Verfügbare Mittel am Jahresanfang 

 

0,00 

2 Verfügbare Mittel am 5.3.2024 
 

0,00 

3 Ausführungsrate [(1-2)/1] 
 

k/A 

  

d) Begründung 

Die letzte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des laufenden MFR in Bezug auf die Komponente 
„Militärische Mobilität“ des Programms „CEF – Verkehr“ (CEF-MM) wurde im Jahr 2023 veröffentlicht; ihr Volumen 
wurde von 300 Mio. EUR im Jahr 2021 auf fast 800 Mio. EUR im Jahr 2023 aufgestockt. Mit dieser letzten Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen wurden alle verbleibenden verfügbaren Mittel vorzeitig bereitgestellt, um auf die große 
Nachfrage und Überzeichnung dieser Komponente der Fazilität „Connecting Europe“ zu reagieren. Bei den 
ursprünglichen Schätzungen der Höhe der Vorfinanzierungszahlungen wurde auf Grundlage der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Jahr 2021 – der einzigen zum Zeitpunkt der Schätzung des Bedarfs für die 
Aufforderung im Jahr 2023 abgeschlossenen Aufforderung – von einem durchschnittlichen Satz von 32 % 
ausgegangen. Die im Rahmen der 2023 veröffentlichten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausgewählten 
Maßnahmen befinden sich derzeit in der Phase der Ausarbeitung der Finanzhilfevereinbarungen und der 
Vorfinanzierungssatz ist mit 39 % höher, was sich aus der kürzeren Laufzeit der ausgewählten Projekte ergibt. 
 
Die verfügbaren Mittel für Zahlungen für CEF-MM im verabschiedeten Haushaltsplan 2024 (260 Mio. EUR) reichen nicht 
aus, um den weiteren Bedarf in Höhe von insgesamt 327 Mio. EUR zu decken. Es wird vorgeschlagen, die Lücke von 
67 Mio. EUR durch die Übertragung von Mitteln von „EU4Health“ zu decken. Diese zusätzlichen Mittel für Zahlungen 
werden im Mai und Juni 2024 benötigt, wenn die Finanzhilfevereinbarungen unterzeichnet werden sollen, weshalb diese 
Aufstockung nicht erst im Rahmen der globalen Mittelübertragung im September erfolgen kann. 
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